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70/06 Schulunterricht

Norm

SchUG 1986 §35;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2000/12/0286 E 26. Mai 2003

Rechtssatz

Die - unter anderem auch - vom betre enden Professor der Höheren Technischen Lehranstalt betreuten

Projektarbeiten waren Teile der jeweiligen Reifeprüfungen. Gegen die Bestellung mehrerer Prüfer für die gemeinsame

Betreuung eines Projektes bestehen vor dem Hintergrund des § 35 des Schulunterrichtsgesetzes keine Bedenken.
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